
 

Vollmacht Arbeitsrecht 
 
Der Rechtsanwaltssocietät Petra Drobbner-Müller  
und Jürgen Müller,  
Herner Str. 46, 44575 Castrop-Rauxel 
 

 

wird hiermit in Sachen 

 

wegen 

 

sowohl Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung, als auch Prozeßvollmacht für ein 
arbeitsgerichtliches Verfahren in allen Instanzen erteilt.  

 

Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 

1) Umfassende außergerichtliche Vertretung, insbesondere Geltendmachung und Zurückweisung von 
Ansprüchen. 

2) Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und Abgabe und Entgegennahme von 
einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) sowie die sonstige Vornahme einseitiger 
Rechtsgeschäfte. 

3) Vertretung in privaten und gesetzlichen Schlichtungsverfahren. 

4) Vertretung vor den Arbeitsgerichten mit allen den Rechtsstreit betreffenden Prozeßhandlungen, 
insbesondere Klage und Widerklageanträge, Anträge auf Klageabweisung, zum Vergleichsabschluß, 
zur Verzichtserklärung, zur Abgabe eines Anerkenntnisses und zur Einlegung und Zurücknahme von 
Rechtsmitteln. 

5) Die Vornahme und Entgegennahme von Zustellungen. 

6) Zur Empfangnahme von Geldern und Wertsachen, insbesondere des Streitgegenstandes, der von 
der Justizkasse, von der Gegenseite oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten. 

7) Auf die Einleitung und Durchführung von Nebenverfahren, insbesondere Arrest und einstweilige 
Verfügung sowie Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung und aller sich daraus ergebenden 
besonderen Verfahren. 

8) Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf Andere. 

 

 

 

 

 

 

 

................................   .................................   ................................... 

Zustellungen Bitte nur an  

die Bevollmächtigten 



Ort     Datum      Auftraggeber 

 

 

Ich bestätige hiermit vor Auftragserteilung durch die Rechtsanwaltssocietät Petra Drobbner-Müller 
und Jürgen Müller darüber aufgeklärt worden zu sein, dass in der I. Instanz im Arbeitsgerichtsprozeß 
auch für die Partei die gewinnt, kein Anspruch auf Erstattung für den beauftragten 
Prozeßbevollmächtigten oder eines Beistandes besteht und auch kein Anspruch auf Entschädigung 
wegen Zeitversäumnis.  

 

Ich bin darüber hinaus ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass ich vor dem Arbeitsgericht in 
der I. Instanz auch selbst auftreten kann bzw. mich ggf. von einem Verbandsvertreter vertreten 
lassen kann.  

 

 

 

 

................................   .................................   ................................... 

Ort     Datum      Auftraggeber 

 


